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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.05.1999

Norm

StPO §295 Abs1

StPO §477 Abs1

Rechtssatz

Als Gegenstand des bene4cium cohaesionis nach § 477 Abs 1 zweiter Satz StPO kommen - anders als nach § 295 Abs 1

StPO - alle Urteilsfehler in Betracht, die konkret als Grundlage für eine Verfügung zugunsten eines Mitangeklagten

dienen, damit auch Fehler im Ausspruch über die privatrechtlichen Ansprüche.

Entscheidungstexte

14 Os 51/99

Entscheidungstext OGH 18.05.1999 14 Os 51/99

14 Os 66/04

Entscheidungstext OGH 22.06.2004 14 Os 66/04

nur: Als Gegenstand des beneficium cohaesionis nach § 477 Abs 1 zweiter Satz StPO kommen alle Urteilsfehler in

Betracht, die konkret als Grundlage für eine Verfügung zugunsten eines Mitangeklagten dienen. (T1)
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